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12. Gesetze, Bauregeln, Vorschriften, Richtlinien 
 
Von der ersten Entwurfsskizze bis zur Bauabnahme kommt in Deutschland 
keiner an den Bauvorschriften und Baunormen vorbei. 
 

Bau- und planungsrelevante Vorschriften 
Die baurechtlichen Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes und der 
Länder sowie eine Fülle von allgemein anerkannten Regeln der Technik bestimmen die 
Rahmenbedingungen für das Planen und Bauen in Deutschland.  Sie sorgen für Rechtssicherheit 
im Bauwesen und ein hohes Qualitätsniveau. Die Kenntnis und die frühzeitige Berücksichtigung 
aller bau- und planungsrelevanten Vorschriften und Regeln ist die Voraussetzung für die 
problemlose und zügige Genehmigung eines jeden Bauvorhabens durch die Bauaufsichtsämter 
und für die ordnungsgemäße weitere Planung und Baudurchführung.  
 

§§-Dschungel 
Es wird - trotz aller Bemühungen der einschlägigen Bundesministerien und Normenausschüsse in 
Berlin zur De-Regulierung - immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Insbesondere die 
Harmonisierung der technischen Regeln auf dem Europäischen Markt bringt eine Welle von 
Änderungen und Neuerungen mit sich, die keinen Bereich des Planens und Bauens verschont. 
 

Zum Beispiel: 
 

Kinderklo und niedrige Fenster 
Kita - Gründer sehen sich oft einem Berg 
von Paragraphen gegenüber 

 

  
Kita-Plätze sind noch immer rar.  
Viele berufstätige Eltern haben 
deshalb schon einmal darüber 
nachgedacht, ihre eigene private Kita zu 
gründen. wer dafür Fördermittel 
beantragen möchte, muß sich durch einen 
wahren Paragraphendschungel kämpfen. 
Doch selbst wer gar keine Staatsmittel 
Anspruch nehmen möchte, sieht sich 
unzähligen Mindeststandards gegenüber 
Raum- und Gruppengrößen. Qualifikation 
des Personals, ja sogar die 
zentimetergenaue Höhe der Fenster werden 
da zuweilen vorgeschrieben. Von 
Bundesland zu Bundesland sind die 
Standards unterschiedlich. Hier eine kleine 
Auswahl: 

 

  
• Aus einer Empfehlung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales zu den 

 • Aus der Vereinbarung zu den Grundsätzen über 
die Qualifikation und den Personalschlüssel nach § 



 306

räumlichen Anforderungen an 
Kindertagseinrichtungen: 
 
§ 3, Absatz 3, Nr. 1 
„Die allgemeine Innenraumbeleuchtung mit 
künstlichem Licht soll in Aufenthaltsräumen 
und Räumen, die zu kreativen beziehungsweise. 
handwerklichen Tätigkeiten genutzt werden, als 
Tageslichtergänzungsbeleuchtung eine 
Nennbeleuchtungsstärke von 3001x erreichen 
und in Farbwiedergabe und Güteklasse der 
Blendungsbegrenzung den Vorgaben der DIN 
EN 12464-1 genügen.“ 
 
§ 3, Absatz 3. Nr. 3 
„Die untere Kante von Fenstern in 
Aufenthaltsräumen soll sich nicht höher als 60 
cm über dem Fußboden befinden, damit die 
Kinder sitzend hinaussehen können.“ 
 
Aus der Verordnung über 
Mindestanforderungen an Kindertagesstätten  
(1. DVO KiTaG) in Niedersachsen. 
 
§ 1 Räumliche Mindestausstattung, Absatz 2 
„Jede Kindertagesstätte muß ferner verfügen 
über:  
eine Küche, bei Halbtagsbetreuung eine 
Teeküche, 2 
. einen Arbeitsraum für die Fachkräfte; wobei 
dieser Raum in Kindertagesstätten mit nicht 
mehr als zwei Gruppen zugleich als Büro 
genutzt werden darf,  
3. Garderobenbereiche außerhalb der 
Gruppenräume,  
Außenfläche zum Spielen von mindestens 12 
m2 je Kind, das gleichzeitig betreut wird." 

26, Abs. 2, Nr. 3 des Gesetzes zur frühen Bildung 
und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz, KiBiz) in Nordrhein-
Westfalen: 
 
§6, Absätze 1 und 2 
„Der Personaleinsatz in den Einrichtungen 
orientiert sich an den Beschreibungen der 
Gruppenformen in der Anlage zu § 19 
Kinderbildungsgesetz; sie ist die Grundlage für die 
Personalbemessung. Eine Orientierung an den 
Standards der Anlage zu § 19 
Kinderbildungsgesetz ist in der Regel dann 
gegeben, wenn die vorgesehenen Personalstunden 
(...) vorgehalten werden. Ist aufgrund der Struktur 
der Einrichtung eine kindbezogene Berechnung 
erforderlich, ergibt sich die Mindestbesetzung pro 
Kind aus den je Gruppe vorgesehenen 
Personalstunden (...), geteilt durch die Anzahl der 
Kinder der jeweiligen Gruppenform.“ 
 
• Aus der  Unfallverhütungsvorschrift 
Kindertageseinrichtungen der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung: 
 
§13. Nr. 2 und 3. Türen 
„Türen müssen leicht zu öffnen und zu schließen 
sein. Scherstellen an Nebenschließkanten von 
Türen sind zu vermeiden.“ 
 
§19, Waschräume, Toiletten, Hygiene 
Für Kinder sind auf ihre Körpergröße abgestimmte 
Sanitärobjekte und Einrichtungsgegenstände 
bereitzustellen. (...) Geräte zur 
Warmwasserbereitung sowie Waschmaschinen 
und Wäschetrockner sind so aufzustellen, daß eine 
unbefugte Benutzung durch Kinder verhindert 
wird. Für Bereiche, in denen Kinder von 
Körperausscheidungen gereinigt werden, sind 
insbesondere geeignete Hygienemaßnahmen zur 
Beseitigung der Abfälle zu treffen.“ 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung -FAZ-, 29./30. August 
2009, Nr. 200) 

 

Wer heute in Deutschland plant und baut, muß rund 170 rechtsverbindliche Bundesvorschriften 
und - jeweils für die 16 Bundesländer unterschiedlich - rund 200 bis 300 Länderbestimmungen 
kennen und entsprechend der spezifischen Bauaufgabe korrekt anwenden. Hinzu kommen rund 
2500 Normen, Richtlinien, Merkblätter und weitere Regelwerke, die zu beachten sind. 
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Über Architekten- und Planerdatenbanken können heute alle relevanten Baugesetze, -
vorschriften, -normen etc. per online oder auf CD-ROM abgerufen werden. So sind alle 
planungsrelevanten DIN-Normen, Richtlinien, Gesetze, Verordnungen aus dem Bauwesen sind 
tagesaktuell zu finden: 
 

per online (kostenpflichtig) 
• Website: www.baurecht.baunetz.de 
 

• Website: www.BauNetz.de/arch/bauregeln 
Anschrift: Heinze1 GmbH, Postfach 1505, Bremer Weg 184, 29219 Celle. Telefon (05 141) 50-0; 
Telefax (05 141) 501 04 
                                                      
1 Vorschriften-Hinweise im Schnellkontakt-Dienst 

http://www.baurecht.baunetz.de/
http://www.baunetz.de/arch/bauregeln
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Rückfragen: Tel. (01805) 339833; Fax (01805) 119877; E-Mail: kundenservice@heinze.de 
 

oder 
• Website: www.normen.baunetz.de 
 

• Website: www.bauregeln.de  
Anschrift: Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG. Postfach 41 09 49, Stolberger 
Straße 84, 50869 Köln. Telefon (0221) 5497-0; Telefax (0221) 5497-326 
Rückfragen: Tel. (0221) 5 49 71 20; E-Mail: info@rudolf-mueller.de 
 

•  Website: www.normenportal-architektur.de 
Architekten erhalten für einen günstigen Pauschalpreis Zugang zu 500 Normen. 
 

Baurecht im Internet 
Das "BauNetz", ein Online-Dienst für Architekten, ist gewachsen: Seit einigen Wochen können 
Nutzer unter den Rubriken „Baurecht" und "Normen" Gesetze und Verordnungen des 
öffentlichen Bauplanungs- und Bauordnungsrechts sowie die planungsrelevanten sogenannten 
eingeführten technischen Baubestimmungen mit Tabellen und Graphiken direkt in ihr eigenes 
Textverarbeitungssystem übertragen lassen. Die Informationen können unter  
• Website: http://www.baurecht.baunetz.de und 
• Website: http://www.normen.baunetz.de 
abgerufen werden. 
 

Literaturhinweis: Reinke, Kornelia: Baurecht in der Praxis – Was Bauherren und Unternehmer 
wissen sollten. Cornelsen Verlag. 2008 
 

auf CD-ROM: 
• Baurecht von Bund und Länder, Urteile, Leitsätze der Gerichte, PC-Umweltpraxis inkl. DIN-
Normen.  
Erhältlich vom MBO Verlag und Institut GmbH, Feldstiege 100, 48161 Münster. Tel.: (01805) 
539763, Telefax: (01805)  539710, E-Mail: www.lexsoft.de 
• Die neue Bauordnung im Bild auf CD-ROM 
Erhältlich von WEKA Baufachverlage, WEKA MEDIA GmbH & Co.KG, Römerstr. 4, 86438 
Kissing, Telefon: (0180) 45678-27; E-Mail: bestellung@wekamedia.de 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            
Seit über 20 Jahren bietet die Heinze GmbH mit dem Vorschriften-Informations-System im Rahmen des 
Schnellkontakt-Dienstes der „Deutschen Bau-Dokumentation“ Planern und Architekten einen praxisgerechten Weg-
weiser durch diesen §§-Dschungel. 
Mit einem einfachen x im Formular für den Schnellkontakt-Dienst erhalten Mitglieder der Deutschen Bau-
Dokumentation, ergänzend zu den angeforderten Bauproduktinformationen kostenlos Hinweise auf die bau- und 
planungsrelevanten Vorschriften und Bestimmungen des Bundes und der Länder sowie auf allgemein anerkannte 
Regeln der Technik.  Die Zusammenstellung erfolgt jeweils tagesaktuell und projektbezogen nach ca. 40 
unterschiedlichen Bauwerkstypen (darunter auch Kindergärten und Kindertagesstätten) speziell für das Bundesland, 
in dem das Bauvorhaben ausgeführt wird.  Die Vorschriftenhinweise werden als Drucklisten erzeugt und auf dem 
Postweg zugeschickt. 
 

mailto:kundenservice@heinze.de
http://www.normen.baunetz.de/
http://www.bauregeln.de/
mailto:info@rudolf-mueller.de
http://www.normenportal-architektur.de/
http://www.baurecht.baunetz.de/
http://www.lexsoft.de/
mailto:bestellung@wekamedia.de
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Bau- und planungsrelevante Vorschriften der Bundesländer speziell für 
Kindertageseinrichtungen 
Es gelten die Bauvorschriften in den jeweiligen Landesbauordnungen der Bundesländer und die 
landesgesetzlichen Vorschriften (siehe nachfolgend) zur Planung von Kindertageseinrichtungen 
(Stand 2002): 
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Entnommen aus: Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Kinder in 
Tageseinrichtungen und Tagespflege. Berlin 2002, 6. Auflage, S. 55 
 

Länderübersichten Kita per online  
www.brandenburg.de/land/mbjs/jugend/kita_allg/52kita-index.htm 
 

Die Länderübersichten werden ständig aktualisiert. 
 
 

http://www.brandenburg.de/land/mbjs/jugend/kita_allg/52kita-index.htm
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